
Amtliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Wehrheim 

 
 

Aufgrund des § 34 Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 197), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. I 
S. 915), wird hiermit bekannt gegeben: 

 
 
Der gewählte Bewerber Herr Hans-Joachim Steffen-Jesse, 
Breslauer Str. 2, 61273 Wehrheim, hat auf sein Mandat in der 
Gemeindevertretung Wehrheim verzichtet. 
 
Als nächste noch nicht berufene Bewerberin aus dem Wahlvors-
chlag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN rückt an seine Stelle Frau Rita 
Jesse, Breslauer Str. 2, 61273 Wehrheim, in die 
Gemeindevertretung Wehrheim nach.  
 
Die gewählte Bewerberin Frau Rita Jesse, Breslauer Str. 2, 61273 
Wehrheim, hat ihr Mandat in der Gemeindevertretung Wehrheim 
nicht angenommen. 
 
Als nächster noch nicht berufener Bewerber aus dem Wahlvor-
schlag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN rückt an ihre Stelle Herr 
Herbert Heinzel, Odenwaldstr. 5, 61273 Wehrheim, in die 
Gemeindevertretung Wehrheim nach. 

 _____________________________________________________ 
 
Der gewählte Bewerber Herr Hans-Joachim Steffen-Jesse, 
Breslauer Str. 2, 61273 Wehrheim, hat auf sein Mandat im 
Ortsbeirat Wehrheim verzichtet. 
 
Als nächster noch nicht berufener Bewerber aus dem Wahlvor-
schlag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN rückt an seine Stelle Herr 
Erhard Steinberg, Saarstr. 11, 61273 Wehrheim, in den Ortsbeirat 
Wehrheim nach. 
 
_____________________________________________________ 
 
Der gewählte Bewerber Herr Werner Etzel, Kloster Thron, 61273 
Wehrheim, hat auf sein Mandat in der Gemeindevertretung 
Wehrheim verzichtet. 
 



Als nächster noch nicht berufener Bewerber aus dem Wahlvor-
schlag der FDP rückt an seine Stelle Herr Andreas Bloching, Im 
Erlenbruch 2 f, 61273 Wehrheim, in die Gemeindevertretung 
Wehrheim nach. 
_____________________________________________________ 
 
Der gewählte Bewerber Herr Werner Etzel, Kloster Thron, 61273 
Wehrheim, hat auf sein Mandat im Ortsbeirat Wehrheim verzichtet. 
 
Als nächster noch nicht berufener Bewerber aus dem Wahlvor-
schlag der FDP rückt an seine Stelle Herr Klaus Schumann, 
Limessstr. 17, 61273 Wehrheim, in den Ortsbeirat Wehrheim nach. 
 
Der gewählte Bewerber Herr Klaus Schumann, Limesstr. 17, 61273 
Wehrheim, hat sein Mandat im Ortsbeirat Wehrheim nicht 
angenommen. 
 
Als nächster noch nicht berufener Bewerber aus dem Wahlvor-
schlag der FDP rückt an seine Stelle Frau Marie Magdalene 
Kruchten, Wiesenau 7, 61273 Wehrheim, in den Ortsbeirat 
Wehrheim nach. 

 _____________________________________________________ 
 
Die gewählte Bewerberin Frau Ursula Gräfe, An der Lehmkaut 14, 
61273 Wehrheim, hat auf ihr Mandat in der Gemeindevertretung 
Wehrheim verzichtet. 
 
Als nächster noch nicht berufener Bewerber aus dem Wahlvor-
schlag der CDU rückt an ihre Stelle Herr Nils Herbach, Am 
Holzbach 30, 61273 Wehrheim, in die Gemeindevertretung 
Wehrheim nach. 

 _____________________________________________________ 
 
Der gewählte Bewerber Herr Dirk Sitzmann, Am Krautgarten 10 a, 
61273 Wehrheim, hat auf sein Mandat in der Gemeindevertretung 
Wehrheim verzichtet. 
 
Als nächster noch nicht berufener Bewerber aus dem Wahlvor-
schlag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN rückt an seine Stelle Herr Dr. 
Torsten Kunz, Am Krautgarten 12, 61273 Wehrheim, in die 
Gemeindevertretung Wehrheim nach. 

 _____________________________________________________ 
 



Der gewählte Bewerber Herr Harald Stenger, Töpferstr. 34, 61273 
Wehrheim, hat auf sein Mandat in der Gemeindevertretung 
Wehrheim verzichtet. 
 
Als nächste noch nicht berufene Bewerberin aus dem Wahlvor-
schlag der FDP rückt an seine Stelle Frau Nora Schumann, 
Limesstr. 17, 61273 Wehrheim, in die Gemeindevertretung 
Wehrheim nach. 

 
 
Gegen diese Feststellung kann jeder Wahlberechtigte gem. § 25 KWG 
binnen einer Ausschlussfrist von 2 Wochen nach der Bekanntmachung 
Einspruch erheben. 
 
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der stellvertreten-
den Gemeindewahlleiterin, Dorfborngasse 1, 61273 Wehrheim, einzu-
reichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. 
 
 
Wehrheim, den 30.04.2021 
 
 
gez.: Tanja Kalte, 
         stellvertretende Gemeindewahlleiterin 


